
VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION ARBEITSAMT Stansstaderstrasse 54, Postfach 1251, 6371 Stans  

041 618 76 54, www.nw.ch 

GESUCH 

um Bewilligung zur Beschäftigung schulentlassener Jugendlicher  

unter 15 Jahren gemäss Art. 30 Abs. 3 Arbeitsgesetz (ArG) und Art. 9 

Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5) 

Entscheidgebühr 

Gemäss Gebührenverordnung (NG 265.51 Anhang Position 8.1.3; GebV) wird eine Entscheidgebühr von Fr. 100.- 

erhoben. 

Name / Adresse  

des / der Jugendlichen 

Geburtsdatum Telefonnummer 

Bezeichnung des 

Berufs / des 

Förderungsprogramms 

Beginn (Datum) Dauer

Arbeitstage 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

Arbeitszeiten bis 

Betreuungsperson im 

Betrieb

Kontaktperson im 

Berufs- und 

Weiterbildungszentrum 

(BWZ) Nidwalden 

Name / Adresse  

des Betriebs 

Zuständige Person 

Telefonnummer, Fax 

Datum / Unterschrift 

Beilagen: ärztliches Zeugnis 


